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Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Bei Änderungsrechtsakten werden unverändert 
aus einer bisherigen Bestimmung übernommene Textteile, die das Parlament 
ändern will, obwohl die Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck
gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls 
wie folgt gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln
(KOM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2008)0124),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 37 sowie 152 Absatz 4 Buchstabe b des EG-
Vertrags, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C6-0128/2008),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
(A6-0000/2008),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Krisen im Lebensmittelsektor 
waren bisher in ihrer Mehrzahl auf 
kontaminierte Futtermittel 
zurückzuführen.

Or. de
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Begründung

Die großen Lebensmittelkrisen der letzten 10 Jahre gingen fast immer von Futtermitteln aus 
(Tiermehl im Falle von BSE, Dioxin im Schweinefutter, Hormone in verfütterten 
Industriezuckerlösungen usw.).

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Als Folge des BSE- und des 
Dioxinskandals wurde im Jahr 2002 die 
Verpflichtung eingeführt, den 
Gewichtsanteil aller Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse in einem 
Mischfuttermittel anzugeben. Die 
Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit ist 
jedoch dank der Verordnungen (EG) 
Nr. 178/2002 und (EG) Nr. 183/2005 
sowie deren Durchführungsrechtsakten 
deutlich größer geworden, vor allem dank 
der Tatsache, dass die Futtermittel- und 
Lebensmittelunternehmer stärker in die 
Verantwortung genommen wurden, dass 
das Rückverfolgbarkeitssystem verbessert 
wurde und dass in den 
Futtermittelunternehmen das HACCP-
Prinzip und Leitlinien für die gute 
Hygienepraxis eingeführt wurden. Diese 
positiven Entwicklungen, die sich in den 
Meldungen an das Schnellwarnsystem für 
Lebens- und Futtermittel niederschlagen, 
rechtfertigen die Abschaffung der 
Verpflichtung, die Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
Mischfuttermitteln anzugeben. Die 
genauen Anteile könnten auf freiwilliger 
Basis angegeben werden.

(17) Als Folge des BSE- und des 
Dioxinskandals wurde auf Initiative des 
Europäischen Parlaments im Jahr 2002 
die Verpflichtung eingeführt, den 
Gewichtsanteil aller Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse in einem 
Mischfuttermittel anzugeben. Die 
Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit ist 
dank der Verordnungen (EG) Nr. 178/2002 
und (EG) Nr. 183/2005 sowie deren 
Durchführungsrechtsakten deutlich größer 
geworden, vor allem dank der Tatsache, 
dass die Futtermittel- und 
Lebensmittelunternehmer stärker in die 
Verantwortung genommen wurden, dass 
das Rückverfolgbarkeitssystem verbessert 
wurde und dass in den 
Futtermittelunternehmen das HACCP-
Prinzip und Leitlinien für die gute 
Hygienepraxis eingeführt wurden. Diese 
positiven Entwicklungen, die sich in den 
Meldungen an das Schnellwarnsystem für 
Lebens- und Futtermittel niederschlagen, 
rechtfertigen die Abschaffung der 
Verpflichtung, die Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
Mischfuttermitteln anzugeben. Die 
genauen Anteile können auf freiwilliger 
Basis angegeben werden, müssen aber den 
Behörden bekannt sein und sollten 
interessierten Verbrauchern auf 
Nachfrage zur Verfügung gestellt werden. 
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Or. de

Begründung

Die offene Deklaration der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse muss dadurch gewährleistet 
bleiben, dass der Zugang zu dieser Information sichergestellt wird, obwohl die Angaben auf 
dem Etikett nur freiwillig erfolgen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) In bestimmten Bereichen, in denen der 
Hersteller nicht verpflichtet ist, 
Einzelheiten anzugeben, sollte der Kunde 
die Möglichkeit haben, zusätzliche 
Informationen anzufordern. Wenn 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
Mischfuttermitteln in absteigender 
Reihenfolge nach Gewicht angegeben 
werden, liefert dies bereits wichtige 
Informationen über die Zusammensetzung. 
Unter Berücksichtigung der jüngsten 
Entwicklungen im Gemeinschaftsrecht, das 
mehr Garantien hinsichtlich HACCP, 
Rückverfolgbarkeit, strenger 
Hygienebestimmungen und der 
Ausarbeitung gemeinschaftlicher Leitlinien 
für die gute Hygienepraxis bietet, sollte der 
Hersteller die Anforderung von 
Informationen zurückweisen dürfen, wenn 
er der Ansicht ist, dass die Bekanntgabe 
dieser Informationen seine Rechte des 
geistigen Eigentums verletzt. Dies würde 
die Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit nicht 
beeinträchtigen, da die zuständigen 
Behörden immer das Recht haben, die 
Angabe der genauen Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse zu 
erhalten. 

(19) In bestimmten Bereichen, in denen der 
Hersteller nicht verpflichtet ist, 
Einzelheiten anzugeben, sollte der Kunde 
die Möglichkeit haben, zusätzliche 
Informationen anzufordern. Wenn 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
Mischfuttermitteln in absteigender 
Reihenfolge nach Gewicht angegeben 
werden, liefert dies bereits wichtige 
Informationen über die Zusammensetzung. 
Unter Berücksichtigung der jüngsten 
Entwicklungen im Gemeinschaftsrecht, das 
mehr Garantien hinsichtlich HACCP, 
Rückverfolgbarkeit, strenger 
Hygienebestimmungen und der 
Ausarbeitung gemeinschaftlicher Leitlinien 
für die gute Hygienepraxis bietet, sollte der 
Hersteller die Anforderung von 
Informationen auf Ausgangserzeugnisse 
einschränken dürfen, die über zwei 
Gewichtsprozent des Mischfuttermittels 
ausmachen, wenn er nachweisen kann, 
dass die Bekanntgabe dieser Informationen 
seine Rechte des geistigen Eigentums 
verletzt. Dies würde die Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit nicht 
beeinträchtigen, da die zuständigen 
Behörden immer das Recht haben, die 
Angabe der genauen Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse zu 
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erhalten, und die zuständigen Behörden 
diese Informationen bei begründetem 
Verdacht auf Verstöße gegen die 
einschlägige Gesetzgebung auch an 
Verbraucher weitergeben müssen. 

Or. de

Begründung

Der Hersteller sollte sich nur dann auf sein geistiges Eigentum berufen können, wenn er 
dieses auch nachweisen kann. Darüber hinaus ist laut Angaben der Hersteller das geistige 
Eigentum ausschließlich für Mikro-Komponenten, die unter 2%  der Mischfuttermittel 
ausmachen, relevant. 

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Im Falle, dass Tiermehl der 
Kategorie 3 im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 1774/2002 aus Schlachtresten 
von Tieren, die für die menschliche 
Ernährung geeignet sind, unter 
bestimmten, in der Verordnung (EG) Nr. 
1774/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 
999/2001 festgelegten Bedingungen als 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis für 
Nicht-Wiederkäuer verwendet werden 
kann, muss eine eindeutige 
Kennzeichnung des Tiermehls auf 
Mischfuttermitteln sichergestellt werden.

Or. de

Begründung

Die Kommission hat eine Änderung der Verordnung Nr. 999/2001 angekündigt, die zu einer 
Zulassung von Tiermehl der Kategorie 3 in bestimmten Futtermitteln für Nicht-Wiederkäuer 
führen könnte. In einem solchen Fall müsste die deutliche Kennzeichnung von Tiermehl in 
Mischfuttermitteln - über die Auflistung der verwendeten Futtermittel-Ausgangserzeugnisse 
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gemäß Artikel 17 hinaus - sichergestellt werden. 

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Richtlinie 2002/32/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. Mai 2002 über unerwünschte Stoffe 
in der Tierernährung regelt nicht die 
Kennzeichnung von Futtermitteln mit zu 
hohem Gehalt an unerwünschten Stoffen. 
Daher sollten entsprechende 
Bestimmungen festgelegt werden. 

(20) Die Richtlinie 2002/32/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. Mai 2002 über unerwünschte Stoffe 
in der Tierernährung regelt nicht die 
Kennzeichnung von Futtermitteln mit zu 
hohem Gehalt an unerwünschten Stoffen. 
Daher sollten entsprechende 
Bestimmungen festgelegt werden, um 
sicherzustellen, dass das 
Verdünnungsverbot gemäß Artikel 5 der 
Richtlinie 2002/32/EG eingehalten wird 
und um auszuschließen, dass zur 
Entgiftung oder Entsorgung bestimmte 
Chargen in den Verkehr gelangen. 

Or. de

Begründung

Kontaminierte Futtermittel dürfen nicht in die Nahrungskette gelangen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Erfahrungen, die damit gemacht 
wurden, die Akteure zu veranlassen, 
Standards durch gemeinschaftliche 
Leitlinien im Bereich der 
Futtermittelhygiene zu setzen, waren 

(24) Die Erfahrungen, die damit gemacht 
wurden, die Akteure zu veranlassen, 
Standards durch gemeinschaftliche 
Leitlinien im Bereich der 
Futtermittelhygiene zu setzen, waren 
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durchgehend positiv. Eine Erweiterung der 
Verzeichnisse durch die Akteure selbst 
könnte flexibler und besser an die 
Informationsbedürfnisse der Nutzer 
angepasst sein, als wenn dies durch den 
Gesetzgeber geschieht. Die Akteure 
können entscheiden, welche 
Anstrengungen – abhängig vom Wert eines 
Verzeichnisses von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen – sie machen 
wollen. Die geltenden Verzeichnisse der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse der 
Richtlinien 96/25/EG und 82/471/EWG 
sollten als Ausgangsfassung des 
Gemeinschaftskatalogs der Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse dienen, der durch die 
Akteure entsprechend ihren Interessen 
ergänzt wird. Die Nutzung des Katalogs 
sollte freiwillig sein; damit jedoch der 
Käufer nicht über die tatsächliche Identität 
des Produkts irregeführt wird, sollte der 
Hersteller angeben, ob er im Katalog 
aufgeführte Bezeichnungen verwendet, 
auch wenn er diesen nicht anwendet.

durchgehend positiv. Eine Erweiterung der 
Verzeichnisse durch die Akteure selbst 
könnte flexibler und besser an die 
Informationsbedürfnisse der Nutzer 
angepasst sein, als wenn dies durch den 
Gesetzgeber geschieht. Die Akteure 
können entscheiden, welche 
Anstrengungen – abhängig vom Wert eines 
Verzeichnisses von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen – sie machen 
wollen. Die geltenden Verzeichnisse der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse der 
Richtlinien 96/25/EG und 82/471/EWG 
sollten als Ausgangsfassung des 
Gemeinschaftskatalogs der Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse dienen, der durch die 
Akteure entsprechend der von ihnen 
verwendeten Ausgangserzeugnisse  
ergänzt wird. Die Einhaltung der im 
Katalog festgelegten Kriterien für 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse sollte 
freiwillig sein. Damit jedoch der Käufer 
nicht über die tatsächliche Identität des 
Produkts irregeführt wird, muss der 
Hersteller angeben, wenn er die im Katalog
festgelegten Kriterien nicht einhält. 

Or. de

Begründung

Jedes Futtermittel-Ausgangserzeugnis, das in Mischfuttermitteln verwendet wird, muss  im 
Katalog aufgeführt werden. 

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Eine moderne Kennzeichnung trägt zu 
einem wettbewerbsfreundlichen 
Marktumfeld bei, in dem dynamische, 

(25) Eine moderne Kennzeichnung trägt zu 
einem wettbewerbsfreundlichen 
Marktumfeld bei, in dem dynamische, 
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effiziente und innovative 
Wirtschaftsteilnehmer die Kennzeichnung 
voll nutzen können, um ihre Erzeugnisse 
zu verkaufen. Angesichts der Beziehung 
zwischen Unternehmen bei der 
Vermarktung von Futtermitteln sowie der 
Beziehung zwischen Hersteller und Käufer 
von Heimtierfuttermitteln könnten 
Verhaltenskodizes für die gute 
Kennzeichnung in diesen beiden Bereichen 
nützliche Mittel zur Verwirklichung der 
Ziele einer modernen Kennzeichnung sein. 
Diese Verhaltenskodizes können den 
Rahmen, der durch die freiwillige 
Kennzeichnung vorgegeben ist, auslegen. 

effiziente und innovative 
Wirtschaftsteilnehmer die Kennzeichnung 
voll nutzen können, um ihre Erzeugnisse 
zu verkaufen. Angesichts der Beziehung 
zwischen Unternehmen bei der 
Vermarktung von Futtermitteln sowie der 
Beziehung zwischen Hersteller und Käufer 
von Heimtierfuttermitteln könnten 
Verhaltenskodizes für die gute 
Kennzeichnung in diesen beiden Bereichen 
nützliche Mittel zur Verwirklichung der 
Ziele einer modernen Kennzeichnung sein. 
Diese Verhaltenskodizes sind ein 
sinnvolles Instrument, das den 
Unternehmen hilft, die Vorschriften zur 
Futtermittelkennzeichnung umzusetzen.

Or. de

Begründung

Es sollte hervorgehoben werden, dass Leitlinien und Verhaltenskodices zur praktischen 
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen beitragen. Sie dürfen die Interpretation von in der 
Gesetzgebung vorgesehenen Freiräumen erleichtern, sind allerdings kein Instrument zur 
Flexibilisierung.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Richtlinie 90/167/EWG; (a) Richtlinie 90/167/EWG zur Festlegung 
der Bedingungen für die Herstellung, das 
Inverkehrbringen und die Verwendung 
von Fütterungsarzneimitteln;

Or. de

Begründung

Der Antrag dient der Klarstellung.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Richtlinie 2002/32/EG; (b) Richtlinie 2002/32/EG über 
unerwünschte Stoffe in der 
Tierernährung;

Or. de

Begründung

Der Antrag dient der Klarstellung.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ein Futtermittel erfüllt die technischen 
Bestimmungen über Verunreinigungen und 
andere chemische Faktoren gemäß 
Anhang I.

3. Ein Futtermittel erfüllt die technischen 
Bestimmungen über Verunreinigungen und 
andere chemische Faktoren gemäß Artikel 
6a.

Or. de

Begründung

Die Bestimmungen zur Verhinderung von Verunreinigungen und chemischen Belastungen der 
Futtermittel betreffen unmittelbar die Lebensmittelsicherheit und dürfen daher nicht dem 
Katalog und damit der Selbstregulierung der Industrie überlassen bleiben.
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die zuständigen Behörden geben die 
gemäß Absatz 2 übermittelten 
Informationen an Verbraucher weiter, 
sofern sie der Ansicht sind, dass deren 
Verdacht auf Verstöße gegen die 
einschlägige Gesetzgebung die 
Weitergabe der Informationen im 
Anschluss an eine Nachfrage gemäß 
Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b 
rechtfertigt. Gegebenenfalls macht die 
Behörde die Weitergabe der 
Informationen von der Unterzeichnung 
einer Vertraulichkeitserklärung 
abhängig.

Or. de

Begründung

Die offene Deklaration der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse muss dadurch gewährleistet 
bleiben, dass bei begründetem Verdacht der Zugang zu dieser Information sichergestellt wird, 
obwohl die Angaben auf dem Etikett nur freiwillig erfolgen.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Aus Gründen äußerster Dringlichkeit 
kann die Kommission auf das in 
Artikel 29 Absatz 4a genannte 
Dringlichkeitsverfahren zurückgreifen, 
um ein hohes Verbraucherschutzniveau 
zu gewährleisten. 
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Or. de

Begründung

Im Interesse des Verbraucherschutzes sollte die Kommission die Möglichkeit haben, Verbote 
für bestimmte Materialien im Tierfutter mit unmittelbarer Wirkung auszusprechen. In solchen 
Fällen sollte das Dringlichkeitsverfahren angewendet werden.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6a
Festlegung von Grenzwerte für 

Verunreinigungen und Verarbeitungs-
hilfsstoffe

Die Kommission legt unter 
Berücksichtigung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, des technischen 
Fortschritts, der Meldungen im Rahmen 
des Schnellwarnsystems für Lebens- und 
Futtermittel oder der Ergebnisse 
amtlicher Kontrollen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 882/2004 
Grenzwerte  für Verunreinigungen, die 
sich aus dem Herstellungsverfahren 
ergeben, und für Verarbeitungshilfsstoffe 
in Futtermitteln fest.
Diese Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen der 
vorliegenden Verordnung durch 
Hinzufügung werden nach dem in 
Artikel 29 Absatz 4 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Or. de
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Begründung

Höchstmengen für chemische Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess sowie für
Verarbeitungshilfsstoffe sollen nach dem Vorschlag der Kommission in der Verantwortung 
der Hersteller im Katalog festgelegt werden (Siehe Anhang I). Da diese chemischen 
Verunreinigungen und Verarbeitungshilfsstoffe gegebenenfalls erhebliche Auswirkungen auf 
die Lebensmittelsicherheit haben können, sollte die Festlegung von Grenzwerten durch die 
Kommission geschehen, mit Kontrolle durch den Gesetzgeber.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann gemäß dem 
Verfahren des Artikels 29 Absatz 2
Leitlinien zur Klärung der Unterscheidung 
zwischen Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen, 
Futtermittelzusatzstoffen und 
Tierarzneimitteln herausgeben.

Die Kommission kann gemäß dem 
Verfahren des Artikels 29 Absatz 4
Leitlinien zur Klärung der Unterscheidung 
zwischen Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen, 
Futtermittelzusatzstoffen und 
Tierarzneimitteln herausgeben.

Or. de

Begründung
Da es sich bei der Klärung des Geltungsbereichs dieser Verordnung  um Maßnahmen 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der 
vorliegenden Verordnung unter anderem durch Hinzufügung bewirken, müssen diese 
Maßnahmen gemäß dem in Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen werden.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unbeschadet der Unbeschadet der 
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Verwendungsbedingungen gemäß der 
Verordnung zur Zulassung des 
entsprechenden Futtermittelzusatzstoffes 
dürfen Ergänzungsfuttermittel nicht mehr 
als das Einhundertfache des 
entsprechenden festgelegten Höchstgehalts
an Futtermittelzusatzstoffen in Alleinfutter-
mitteln oder das Fünffache dieses Werts im 
Falle von Kokzidiostatika und Histomono-
statika enthalten.

Verwendungsbedingungen gemäß der 
Verordnung zur Zulassung des 
entsprechenden Futtermittelzusatzstoffes 
dürfen Ergänzungsfuttermittel nicht mehr 
als das Fünfzigfache des entsprechenden 
festgelegten Höchstgehalts an 
Futtermittelzusatzstoffen in Alleinfutter-
mitteln oder das Fünffache dieses Werts im 
Falle von Kokzidiostatika und Histomono-
statika enthalten. Höher dosierte 
Ergänzungsfuttermittel oder Sonder-
mischungen können im Einzelfall nach 
Genehmigung des zuständigen Tierarztes 
eingesetzt werden. 

Or. de

Begründung

Bei zu stark konzentrierten Ergänzungsfuttermitteln besteht die Gefahr einer Fehldosierung 
von Zusatzstoffen. Dies gilt nicht nur für Kokzidiostatika und Histomonostatika. Ausnahmen 
für hochdosierte Ergänzungsfuttermittel müssen vom zuständigen Tierarzt genehmigt werden. 

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Hat die Kommission aufgrund der 
wissenschaftlichen und technischen 
Erkenntnisse Grund zu der Annahme, dass 
der Verwendungszweck des spezifischen 
Futtermittels dem geplanten besonderen
Ernährungszweck nicht dient oder 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Tier oder Mensch, auf die 
Umwelt oder den Tierschutz hat, 
übermittelt sie der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit („die Behörde“) 
innerhalb von drei Monaten ein Ersuchen 
um Bewertung einschließlich der 
Unterlagen. Die Behörde gibt innerhalb 

4. Hat die Kommission oder ein 
Mitgliedstaat aufgrund der 
wissenschaftlichen und technischen 
Erkenntnisse Grund zu der Annahme, dass 
der Verwendungszweck des spezifischen 
Futtermittels dem geplanten besonderen 
Ernährungszweck nicht dient oder 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Tier oder Mensch, auf die 
Umwelt oder den Tierschutz hat, 
übermittelt er/sie der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit („die 
Behörde“) innerhalb von drei Monaten ein 
Ersuchen um Bewertung einschließlich der 
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von sechs Monaten nach Eingang des 
Ersuchens eine Stellungnahme ab. Diese 
Frist wird verlängert, wenn die Behörde 
beim Antragsteller ergänzende 
Informationen anfordert.

Unterlagen. Die Behörde gibt innerhalb 
von sechs Monaten nach Eingang des 
Ersuchens eine Stellungnahme ab. Diese 
Frist wird verlängert, wenn die Behörde 
beim Antragsteller ergänzende 
Informationen anfordert.

Or. de

Begründung

Die Beantragung einer wissenschaftlichen Überprüfung der Herstellerangaben durch die 
EBLS sollte auch den Mitgliedstaaten offen stehen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Futtermittelunternehmer stellen in dem 
unter ihrer Kontrolle befindlichen 
Unternehmen sicher, dass verbindliche 
Kennzeichnungsangaben entlang der 
gesamten Lebensmittelkette übermittelt 
werden können, damit der Endverbraucher 
die Informationen gemäß der vorliegenden 
Verordnung erhält.

5. Futtermittelunternehmer stellen in dem 
unter ihrer Kontrolle befindlichen 
Unternehmen sicher, dass verbindliche 
Kennzeichnungsangaben entlang der 
gesamten Lebensmittelkette übermittelt 
werden, damit der Endverbraucher die 
Informationen gemäß der vorliegenden 
Verordnung erhält.

Or. de

Begründung

Die Übermittlung von Informationen entlang der Lebensmittelkette ist eine der grundlegenden 
Voraussetzungen für Rückverfolgbarkeit und Lebensmittelsicherheit gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002. 
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Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die für die Kennzeichnung zuständige 
Person legt auf Anfrage der zuständigen 
Behörde eine wissenschaftliche 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung vor, entweder über öffentlich 
zugängliche wissenschaftliche Belege oder 
durch dokumentierte Forschungsarbeiten 
des Unternehmens. Die wissenschaftliche 
Begründung muss zu dem Zeitpunkt 
vorliegen, zu dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird.

(b) die für die Kennzeichnung zuständige 
Person legt auf Anfrage der zuständigen 
Behörde eine wissenschaftliche 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung vor, entweder über öffentlich 
zugängliche wissenschaftliche Belege oder 
durch dokumentierte Forschungsarbeiten 
des Unternehmens. Die wissenschaftliche 
Begründung muss zu dem Zeitpunkt 
vorliegen, zu dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird. Nach diesem 
Zeitpunkt haben die Verbraucher das 
Recht, von der zuständigen Behörde die 
wissenschaftliche Begründung zu 
erhalten oder die Behörde aufzufordern, 
eine solche Begründung vom Hersteller 
nachreichen zu lassen.

Or. de

Begründung

Werbeaussagen und Behauptungen müssen nachprüfbar sein. Es erscheint angemessen, die 
wissenschaftliche Begründung solcher Aussagen nicht grundsätzlich, sondern auf Nachfrage 
der zuständigen Behörde vorzuschreiben. Es sollte jedoch auch eine Möglichkeit für 
Verbraucher geben, eine ausreichenden Nachweis von der Behörde zu erhalten bzw. die 
Behörde dazu aufzufordern, den Nachweis vom Hersteller erbringen zu lassen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet des Absatzes 1 sind 
Behauptungen über die Optimierung der 
Ernährung und die Unterstützung oder den 
Schutz physiologischer Bedürfnisse 
zulässig, sofern sie nicht auf 

2. Unbeschadet des Absatzes 1 sind 
Behauptungen über die Optimierung der 
Ernährung und die Unterstützung oder den 
Schutz physiologischer Bedürfnisse 
zulässig, sofern sie nicht auf 
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pharmakologischer oder immunologischer 
Wirkung beruhen.

pharmakologischer oder spezifischer 
immunologischer Wirkung beruhen.

Or. de

Begründung

Aussagen über allgemeine immunologische Wirkungen sollten, wenn sie den im Sinne von 
Absatz 1 nachweisbar sind, grundsätzlich möglich sein. Dies gilt ausschließlich für 
allgemeine Behauptungen wie „stärkt das Immunsystem“, nicht jedoch für die vermeintliche 
Verhinderung, Behandlung oder Heilung einer Krankheit (wie im Falle einer Impfung), was 
durch Absatz 3 explizit ausgeschlossen wird. 

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) falls vorhanden, die Zulassungs-
nummer des Betriebes, die gemäß 
Artikel 17 der Verordnung (EG) 
Nr. 1774/2002 oder gemäß Artikel 10 der 
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 vergeben 
wurde. Verfügt ein Hersteller über mehrere 
Nummern, ist die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 183/2005 vergebene Nummer zu 
verwenden;

(c) die Zulassungsnummer des Betriebes, 
die gemäß Artikel 17 der Verordnung (EG) 
Nr. 1774/2002 oder gemäß Artikel 10 der 
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 vergeben 
wurde. Verfügt ein Hersteller über mehrere 
Nummern, ist die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 183/2005 vergebene Nummer zu 
verwenden. Die zuständige Behörde stellt 
für gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005 registrierte Betriebe auf 
Antrag des Herstellers eine Kennnummer 
in dem in Anhang V Kapitel II der 
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 
festgelegten Format aus;

Or. de

Begründung

Die Zulassungs- und Identifizierungsnummern der Betriebe sollten, wie bisher in den 
Richtlinien 95/69/EG und 98/51/EG festgelegt, in einem einheitlichen Format angegeben 
werden. Zulassungsnummern nach Verordnung (EG) Nr. 183/2005 zur Futtermittelhygiene 
werden zwar nach einheitlichem Format vergeben, jedoch nicht an (Heimtierfutter-) Betriebe, 
die nicht zulassungspflichtig im Sinne dieser Verordnung sind. Auf Antrag der betroffenen 
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Hersteller sollte eine solche Nummer vergeben werden, um die einheitliche Kennzeichnung 
und die Rückverfolgbarkeit der Produkte sicherzustellen.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Entspricht die verwendete Bezeichnung 
des Futtermittel-Ausgangserzeugnisses 
einer der Bezeichnungen im 
Gemeinschaftskatalog gemäß Artikel 25, 
die für die Kennzeichnung verantwortliche 
Person wendet die dort genannten 
Bestimmungen jedoch nicht an, ist dies 
eindeutig zu kennzeichnen.

3. Entspricht die verwendete Bezeichnung 
des Futtermittel-Ausgangserzeugnisses 
einer der Bezeichnungen im 
Gemeinschaftskatalog gemäß Artikel 25, 
die für die Kennzeichnung verantwortliche 
Person wendet die dort genannten 
Bestimmungen jedoch nicht an oder das 
Erzeugnis entspricht nicht den dort 
festgelegten Kriterien, ist dies eindeutig zu 
kennzeichnen.

Or. de

Begründung

Im Katalog werden Qualitätskriterien für bestimmte Ausgangserzeugnisse festgelegt (z.B. 
Proteingehalt von Weizenkleie). Wenn ein Hersteller die Begriffe des Katalogs verwendet, 
deren Qualitätsmerkmale aber nicht einhält, ist dies deutlich zu kennzeichnen (z.B. 
Weizenkleie; „Stärkegehalt unter X %“) 

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden die Gewichtsanteile der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die in 
Mischfuttermitteln für zur 
Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere 
enthalten sind, auf dem Etikett nicht 
angegeben, liefert der Hersteller auf 
Anfrage Informationen über die 

(b) werden die Gewichtsanteile der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die in 
Mischfuttermitteln für zur 
Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere 
enthalten sind, auf dem Etikett nicht 
angegeben, liefert der Hersteller dem 
Käufer auf Anfrage Informationen über die
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mengenmäßige Zusammensetzung im 
Bereich von +/- 15 % des Wertes gemäß 
der Futtermittelformulierung, außer wenn 
er diese Information als sensible 
Geschäftsinformation betrachtet und der 
Auffassung ist, dass die Angabe sein Recht 
auf geistiges Eigentum verletzen könnte;

exakte  mengenmäßige Zusammensetzung 
gemäß der tatsächlichen
Futtermittelformulierung. Diese Vorschrift 
gilt nicht für Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse, die zu 2% 
Gewichtsanteil oder weniger im 
Mischfuttermittel enthalten sind, wenn 
der Hersteller diese Information als 
sensible Geschäftsinformation betrachtet 
und begründet nachweisen kann, dass die 
Angabe sein Recht auf geistiges Eigentum 
verletzen würde;

Or. de

Begründung

Der Hersteller kann sich nur dann auf sein geistiges Eigentum berufen, wenn er dieses auch 
nachweisen kann. Darüber hinaus ist laut Angaben der Hersteller das geistige Eigentum 
ausschließlich für Mikro-Komponenten, die unter 2%  der Mischfuttermittel ausmachen, 
relevant. Der in der jetzt geltenden Verordnung vorgesehene Schwankungsbereich von+/-
15 % des Wertes sollte dem Hersteller beim Druck von Etiketten (a priori) eine gewisse 

Flexibilität geben. Bei einer Nachfrage (a posteriori) ist die genaue Zusammensetzung jedoch 
bekannt und diese Flexibilität daher nicht erforderlich. 

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auf dem Etikett von Heimtierfutter ist eine 
kostenfreie Telefonnummer anzugeben, 
damit der Kunde neben den verbindlichen 
Angaben zusätzliche Informationen 
erhalten kann über

Auf dem Etikett von Heimtierfutter ist eine 
Möglichkeit der kostenfreien 
Kontaktaufnahme anzugeben, damit der 
Kunde sein Recht wahrnehmen kann, 
neben den verbindlichen Angaben 
zusätzliche Informationen zu erhalten über

Or. de

Begründung

Eine kostenfreie Telefonnummer ist nur eine von vielen Möglichkeiten, um dem Kunden 
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Zugang zu zusätzlichen Information über die genaue Zusammensetzung des Heimtierfutters zu 
ermöglichen. Insbesondere für KMU kann die Bereitstellung einer kostenfreien 
Telefonnummer (womöglich in mehreren Amtssprachen der EU) eine unverhältnismäßige 
Belastung bedeuten.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Bei Mengen an Heimtierfuttermitteln, 
die höchstens einer täglichen Ration für die 
jeweilige Tierart entsprechen und in 
Verpackungen mit mehreren Behältnissen 
verkauft werden, können die Angaben 
gemäß Artikel 15 Buchstaben b, c und f 
sowie Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben c, e 
und f nur auf der Verpackung anstatt auf 
jedem einzelnen Behältnis gemacht 
werden. 

7. Bei Behältnissen von
Heimtierfuttermitteln, die höchstens einer 
täglichen Ration für die jeweilige Tierart 
entsprechen und in Verpackungen mit 
mehreren Behältnissen verkauft werden, 
können die Angaben gemäß Artikel 15 
Buchstaben b, c und f sowie Artikel 17 
Absatz 1 Buchstaben c, e und f nur auf der 
Verpackung anstatt auf jedem einzelnen 
Behältnis gemacht werden. 

Or. de

Begründung

Viele Heimtierfutter werden in Mehrfachpackungen vertrieben. In diesem Fall ist es 
angemessen, die verpflichtenden Angaben nur auf der Verpackung anzugeben.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Ein Hersteller, der ein bisher nicht im 
Katalog verzeichnetes Futtermittel-
Ausgangserzeugnis verwenden will, muss 
vorher dessen Aufnahme in den Katalog 
nach Artikel 27 Absatz 1 beantragen. 

Or. de
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Begründung

Der Katalog stellt keine amtlich anerkannte Positivliste dar, sondern wird von der Wirtschaft 
in eigener Verantwortung erstellt. Ein neuartiges Futtermittel-Ausgangserzeugnis, das von 
einem Hersteller eingesetzt wird, ist  jedoch, in Übereinkunft mit den Marktteilnehmern und 
den zuständigen Behörden, in den Katalog aufzunehmen.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission regt die Ausarbeitung 
zweier gemeinschaftlicher 
Verhaltenskodizes für die gute 
Kennzeichnungspraxis (nachstehend 
„Verhaltenskodizes“) an, eines Kodex für 
Heimtierfuttermittel und eines Kodex für 
Futtermittel für zur Lebensmittelerzeugung 
bestimmte Tiere. Sie betreffen die 
freiwillige Kennzeichnung gemäß 
Artikel 22 und unterstützen die 
Verbesserung der Angemessenheit der 
Kennzeichnung.

1. Die Kommission regt die Ausarbeitung 
zweier gemeinschaftlicher 
Verhaltenskodizes für die gute 
Kennzeichnungspraxis (nachstehend 
„Verhaltenskodizes“) an, eines Kodex für 
Heimtierfuttermittel und eines Kodex für 
Futtermittel für zur Lebensmittelerzeugung 
bestimmte Tiere. Sie unterstützen die
Hersteller bei der praktischen Umsetzung 
der Kennzeichnungsvorschriften, und 
erläutern die Modalitäten hinsichtlich der 
freiwilligen Kennzeichnung gemäß 
Artikel 22.

Or. de

Begründung

Es sollte hervorgehoben werden, dass Leitlinien und Verhaltenskodices zur praktischen 
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen beitragen. Sie dürfen die Interpretation von in der 
Gesetzgebung vorgesehenen Freiräumen erleichtern, dürfen aber nicht als Instrument zur 
Flexibilisierung verstanden werden.
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Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sofern der Katalog und die 
Verhaltenskodizes erstellt werden, werden 
sie, wo es zweckmäßig erscheint, von allen 
geeigneten Vertretern des europäischen 
Futtermittelsektors ausgearbeitet und 
geändert:

Sofern der Katalog und die 
Verhaltenskodizes erstellt werden, werden 
sie, wo es zweckmäßig erscheint, von allen 
geeigneten Vertretern des europäischen 
Futtermittelsektors (Herstellern und 
Verbrauchern) ausgearbeitet und geändert:

Or. de

Begründung

Bei Erstellung und Änderung des Katalogs und der Verhaltenskodizes sollten sowohl 
Hersteller als auch Verbraucher mitwirken. 

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission genehmigt den Katalog, 
die Entwürfe der Verhaltenskodizes und 
die Entwürfe von Änderungen gemäß dem 
Verfahren des Artikels 29 Absatz 2, sofern 
folgende Bedingungen erfüllt sind:

Die Kommission genehmigt den Katalog, 
die Entwürfe der Verhaltenskodizes und 
die Entwürfe von Änderungen gemäß dem 
Verfahren des Artikels 29 Absatz 4, sofern 
folgende Bedingungen erfüllt sind:

Or. de

Begründung

Bei Erstellung und Änderung des Katalogs und der Verhaltenskodizes handelt es sich um 
Maßnahmen allgemeiner Tragweite, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der 
vorliegenden Verordnung unter anderem durch Hinzufügung bewirken. Diese Maßnahmen 
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sollten daher gemäß dem in Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen werden.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission veröffentlicht die Titel 
und Quellenangaben des Katalogs und der
Verhaltenskodizes in der Reihe C des 
Amtsblatts der Europäischen Union.

3. Die Kommission veröffentlicht den 
Katalog und die Verhaltenskodizes in der 
Reihe C des Amtsblatts der Europäischen 
Union.

Or. de

Begründung

Die Veröffentlichung trägt zur Transparenz bei. 

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gelten Artikel 5a Absätze 1, 
2, 4 und 6 sowie Artikel 7 des Beschlusses 
1999/468/EG unter Beachtung von dessen 
Artikel 8.

Or. de

Begründung

Das Dringlichkeitsverfahren wird eingeführt, um der Kommission Verbote mit unmittelbarer 
Wirkung gemäß Artikel 6 zu ermöglichen.
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Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse 
müssen nach der guten Herstellungspraxis 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 
frei sein von chemischen 
Verunreinigungen, die sich aus ihrem 
Herstellungsverfahren ergeben, sowie von 
Verarbeitungshilfsstoffen, sofern nicht ein 
besonderer Höchstgehalt im Katalog 
gemäß Artikel 25 festgelegt ist.

1. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse 
müssen nach der guten Herstellungspraxis 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 
frei sein von chemischen 
Verunreinigungen, die sich aus ihrem 
Herstellungsverfahren ergeben, sowie von 
Verarbeitungshilfsstoffen, sofern nicht ein 
besonderer Höchstgehalt gemäß Artikel 6a
festgelegt ist.

Or. de

Begründung

Die Festlegung von Höchstwerten für chemische Verunreinigungen aus dem 
Herstellungsverfahren sowie von Verarbeitungshilfsstoffen ist von wesentlicher Bedeutung für 
die Lebensmittelsicherheit und sollte im Rechtstext festgelegt werden.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang V – Kapitel I – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der Futtermittelunternehmer, der ein 
Futtermittel in Verkehr bringt, gibt auf 
Anfrage des Kunden die Bezeichnungen 
der Futtermittelzusatzstoffe an, die in 
Absatz 1 nicht aufgeführt sind.

3. Der Futtermittelunternehmer, der ein 
Futtermittel in Verkehr bringt, gibt auf 
Anfrage des Kunden die Bezeichnungen 
und anderen Angaben gemäß Absatz 1 
bezüglich der Futtermittelzusatzstoffe an, 
die in Absatz 1 nicht aufgeführt sind.

Or. de
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Begründung

In Anlehnung an die Bestimmungen des Artikels 17 sollte der prinzipielle Zugang zu 
Informationen über die Zusammensetzung des Futtermittels, auch über die Verwendung von 
Futtermittelzusatzstoffen, auf Nachfrage gewährleistet werden, selbst wenn die Angaben nicht 
auf dem Etikett aufgeführt werden müssen.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang VI – Kapitel I – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Der Futtermittelunternehmer, der ein 
Futtermittel in Verkehr bringt, gibt auf 
Anfrage des Kunden die Bezeichnungen 
und anderen Angaben gemäß Absatz 1 
bezüglich der Futtermittelzusatzstoffe an, 
die in Absatz 1 nicht aufgeführt sind.

Or. de

Begründung

In Anlehnung an die Bestimmungen des Artikels 17 sollte der prinzipielle Zugang zu 
Informationen über die Zusammensetzung des Futtermittels, auch über die Verwendung von 
Futtermittelzusatzstoffen, auf Nachfrage gewährleistet werden, selbst wenn die Angaben nicht 
auf dem Etikett aufgeführt werden müssen.
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BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag der Kommission sieht eine grundlegende Neufassung des europäischen 
Futtermittelrechts vor. Dabei geht es sowohl um eine Vereinfachung der Gesetzgebung als 
auch um eine Angleichung des Futtermittelrechts an die Bestimmungen für Lebensmittel.  
Die im Folgenden ausführlicher erläuterten Elemente stehen im Zentrum des 
Legislativvorschlags. 

1. Die „offene Deklaration“ der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse

Die Angabe der Ausgangserzeugnisse, aus denen ein Mischfutter zusammengesetzt ist und 
deren genaue Mengenangabe (die „offene Deklaration“), war eine der zentralen Forderungen 
des Europäischen Parlaments in der Folge der BSE-Krise und im Rahmen der vom 
Untersuchungsausschuss BSE erhobenen Forderungen an die Kommission (siehe 
Entschließung vom 19. Februar 1997 zu den Schlussfolgerungen des nichtständigen 
Untersuchungsausschusses für BSE). 

Das Parlament legte großen Wert darauf, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht 
nur bestmöglich geschützt werden müssen, sondern auch durch eine klare und transparente 
Kennzeichnung selber entscheiden können sollen, welche Lebensmittel mit welcher Herkunft 
sie im Hinblick auf die Sicherheit und die Gesundheit wählen möchten. Dies gilt auch für die 
Landwirte, die beim Kauf von Mischfuttermitteln ebenfalls auf eine eindeutige 
Kennzeichnung angewiesen sind.

Mit ihrem Legislativvorschlag zur späteren Richtlinie Nr. 2002/2/EG zum Verkehr mit 
Mischfuttermitteln legte die Kommission einen entsprechenden Vorschlag vor, der eine 
Auflistung der Futtermittelausgangserzeugnisse mit Angabe des genauen Gewichtsprozent-
anteils vorsah. Während das EP diese Maßnahmen in erster und zweiter Lesung bekräftigte, 
zeigten sich auf Seiten des Rates große Widerstände gegen die offene Deklaration. Im darauf 
folgenden Vermittlungsausschuss erreichten Rat und Parlament eine Einigung, die einerseits 
die obligatorische Deklaration der Ausgangserzeugnisse auf dem Etikett oder dem 
Beipackzettel mit Angabe ihres Gewichtsanteils in Prozent vorschreibt, wobei andererseits 
eine Toleranzspanne von +/- 15 % des angegebenen Wertes  zulässig ist (Art. 1 Abs. 4 der 
Richtlinie 2002/2/EG). Im Gegenzug hat der Kunde das Recht, die exakte Zusammensetzung 
des Mischfuttermittels auf Anfrage zu erhalten. (Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie 2002/2/EG)1

Diese gesetzliche Vorschrift ist in der Folge von Wirtschaftsunternehmen und mehreren 
Mitgliedstaaten vor dem EuGH angefochten worden. Das Gericht hat jedoch in seinem Urteil 
vom 6. Dezember 2005 die Rechtmäßigkeit der Richtlinie eindeutig bestätigt und die große 
Mehrzahl der Kritikpunkte der Kläger zurückgewiesen. Nur in einem Punkt folgte das Gericht 
den Argumenten der Kläger und kritisierte die in Art.1 Abs.1 vorgeschriebene "genaue 
Auskunft auf Nachfrage" als unverhältnismäßig in Bezug auf das erklärte Ziel der Richtlinie 
(Gesundheitsschutz), wobei der EuGH eine Abwägung getroffen hat zwischen dem 
zusätzlichen Wert einer exakten Auskunft auf Anfrage für den Gesundheitsschutz und dem 
daraus entstehenden Aufwand für die Hersteller. 

                                               
1 siehe Berichte A5-0233/2000, A5-0079/2001 und A5-0421/2001
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In dem auf diesem Urteil basierenden Legislativverfahren1 zur Änderung der Richtlinie 
2002/2/EG einigten sich Parlament und Rat darauf, in Anbetracht der angekündigten 
Vorschläge für eine umfassende Neuordnung des Futtermittelrechts keine über die Umsetzung 
des Gerichtsurteils hinausgehenden Änderungen am Basisrechtsakt vorzunehmen, da „sie 
erwarten, dass in diesem Zusammenhang auch die Frage der so genannten "offenen 
Deklaration der Inhaltsstoffe" umfassend neu bewertet wird, und hierzu neue Vorschläge 
seitens der Kommission (vorgelegt werden), die sowohl dem Interesse der Landwirte an einer 
genauen und detaillierten Information über die Inhaltsstoffe von Futtermitteln als auch dem 
Interesse der Industrie an ausreichendem Schutz der Betriebsgeheimnisse Rechnung tragen2.“

Der vorliegende Gesetzesvorschlag ist vor diesem Hintergrund erarbeitet worden. Er sieht 
eine Angabe der Ausgangserzeugnisse in absteigender Reihenfolge vor, wobei die Angabe 
von Gewichtsprozenten freiwillig bleibt. Der Käufer kann nach Artikel 17 Absatz 2 beim 
Hersteller auf Nachfrage die Angabe der Zusammensetzung erhalten. Der Hersteller hat 
jedoch, nach dem Vorschlag der Kommission, die Möglichkeit, diese Auskunft zu 
verweigern, wenn er „der Auffassung ist, dass die Angabe sein Recht auf geistiges Eigentum 
verletzen könnte.“

Der Berichterstatter vertritt die Ansicht, dass im Lichte des EuGH-Urteils zur 
Futtermittelkennzeichnung darauf zu achten ist, dass dem Recht auf Information des Käufers 
ebenso Rechnung zu tragen ist wie dem berechtigen Interesse des Herstellers an der Wahrung 
seines geistigen Eigentums. Allerdings sollte die Entscheidung, ob einer Nachfrage des 
Kunden nachzukommen ist, nicht allein dem Ermessen des Herstellers überlassen bleiben. 

Das Prinzip der "offenen Deklaration" ist im Rahmen des Urteilsspruches des EuGH und des 
vorliegenden Gesetzesvorschlags so zu interpretieren, dass dem Käufer, gegebenenfalls auf 
begründete Nachfrage, eine grundsätzliche Möglichkeit zur Information gegeben wird, im 
Rahmen einer gesetzlich festgelegten Prozedur. 

Die Änderungsanträge sehen, in Verbindung mit dem Kommissionsvorschlag, folgende 
Schritte vor: 

1. Die Angabe aller Ausgangserzeugnisse erfolgt obligatorisch in absteigender 
Reihenfolge ihres Gewichtsanteils, die Angabe der Gewichtsanteile in Prozent erfolgt 
freiwillig, mit Ausnahme der in Art. 17 Abs. 2 Punkt 1 genannten Fälle.

2. Der Käufer hat das Recht, die Angabe der Gewichtsanteile beim Hersteller zu 
verlangen. Diese Angabe muss exakt sein, da die Schwankungsbreite von +/- 15% 
a posteriori, d.h. nach dem Produktionsprozess, nicht zweckmäßig erscheint. 

3. Der Hersteller kann die Herausgabe der Information ablehnen, wenn er begründet 
nachweisen kann, dass dadurch sein geistiges Eigentum verletzt würde, d.h. wenn er 
nachweisen kann, dass er durch eigene oder zugekaufte Forschung tatsächlich 
schützenswertes geistiges Eigentum besitzt. Für die Haupt-Bestandteile des 
Mischfuttermittels, die mehr als 2% Gewichtsanteil betragen, ist diese Möglichkeit 

                                               
1 für weitere Einzelheiten siehe Bericht A6-0411/2006
2 Entscheidung Nr. 623/2007/EG Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Mai 2007 zur Änderung der 
Richtlinie 2002/2/EG zur Änderung der Richtlinie 79/373/EWG des Rates über den Verkehr mit Mischfuttermitteln, 
Abl. L 154 vom 14. 06. 2007.
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jedoch ausgeschlossen, da in diesem Bereich nach Angaben der Industrie kein 
wesentliches Interesse am geistigen Eigentum geltend gemacht werden kann.

4. Nimmt der Hersteller sein Recht auf Ablehnung der Offenlegung der 
Gewichtsangaben für Bestandteile unter 2% in Anspruch, kann sich der Käufer an die 
zuständige Behörde wenden. Die Behörde ist einerseits jederzeit dazu ermächtigt, die 
genaue Zusammensetzung des Mischfutters in Erfahrung zu bringen und kann 
andererseits den geltend gemachten Anspruch auf geistiges Eigentum prüfen. Die 
Behörde kann die Herausgabe der Angaben zur genauen Zusammensetzung nach 
Prüfung der geltend gemachten Ansprüche des Herstellers auf Schutz seines geistigen 
Eigentums gegebenenfalls von der Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung 
abhängig machen. 

2. Kennzeichnung von Futtermittel-Zusatzstoffen

Die Kommission schlägt eine obligatorische Kennzeichnung für Zusatzstoffe vor, deren 
Zulassung einen Grenzwert vorsieht oder die zootechnisch oder gegen bestimmte Parasiten 
wirksam sind. Andere Zusatzstoffe können freiwillig gekennzeichnet werden. Darüber hinaus 
ist auch hier auf Nachfrage des Kunden Auskunft über die Verwendung von Zusatzstoffen zu 
geben. Der Berichterstatter schlägt eine Präzisierung dieser Vorschrift vor. 

3. Selbstregulierung im Rahmen von Kodizes oder Leitlinien

Aus den Erfahrungen mit der Gesetzgebung zur Lebensmittelhygiene (Verordnungen (EG) 
Nr. 852/2003 und Nr. 853/2003) sowie zur Futtermittelhygiene (Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005) zeigt sich, dass von der Wirtschaft erstellte Leitlinien und Verhaltenskodizes 
einen sinnvollen Beitrag zur praktischen Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen leisten 
können. Auch im Bereich der Futtermittelkennzeichnung können solche Leitlinien vermutlich 
wertvolle Dienste leisten. Es sollte jedoch im Gesetzestext unmissverständlich hervorgehoben 
werden, dass diese Leitlinien oder Kodizes keinen quasi-legislativen Charakter haben. Sie 
sollen lediglich die praktische Umsetzung der Verordnung erleichtern und gegebenenfalls in 
der Verordnung vorgesehene Freiräume interpretieren, dürfen aber nicht zur Aufweichung der 
gesetzlich festgelegten Bestimmungen missbraucht werden. 

4. Kontaminierte Ausgangserzeugnisse

Da sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass kontaminierte Stoffe häufig mit einer 
beachtlichen kriminellen Energie als Futtermittel entsorgt wurden, müssen die Regeln für 
kontaminierte Ausgangserzeugnisse sehr deutlich verfasst werden. Die gemeinschaftliche 
Rechtslage ist durch die Verabschiedung der Richtlinie 2002/32/EG in der Folge des 
Dioxinskandals eindeutig verbessert worden. Insbesondere schob das in Artikel 5 verankerte 
Verdünnungsverbot einer inakzeptablen, aber damals weit verbreiteten Praxis einen Riegel 
vor: dem Verschneiden von belasteten Partien mit unbelasteten Materialien, bis der Grenzwert 
wieder unterschritten wurde. 

Die Vorschriften der Richtlinie 2002/32/EG sehen vor, dass kontaminierte Stoffe nicht als 
Futtermittel verwendet werden dürfen. Es ist jedoch nicht zweifelsfrei dargelegt, was mit 
solchen Stoffen geschieht, nachdem sie "aus dem Verkehr gezogen" wurden. Artikel 8 
eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, bestimmte zugelassene Entgiftungsverfahren für 
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kontaminierte Ausgangserzeugnisse anzuwenden (z.B. die Aktivkohlefilterung von Fischöl 
zur Reduktion des Dioxingehalts oder die Behandlung mit Ammoniak zum Abbau von 
Aflatoxinen). 

Die Kommission schlägt daher vor, für kontaminierte Futtermittel oder Ausgangserzeugnisse 
eine eindeutige Kennzeichnung vorzuschreiben (siehe Artikel 20). Es muss jedoch über die 
Kennzeichnungsvorschriften hinaus sichergestellt sein, dass diese kontaminierten Stoffe nicht 
illegal verwendet werden und dass das Verdünnungsverbot eingehalten wird. 

5. Durchführungsbestimmungen (Komitologie) 

Der Beschluss des Rates Nr. 1999/468/EG legt fest, dass bei einem Basisrechtsakt, der im 
Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens angenommen wird, Maßnahmen von allgemeiner 
Tragweite, die eine Änderung von nicht wesentlichen Bestimmungen dieses Rechtsakts 
bewirken, einschließlich durch Streichung einiger dieser Bestimmungen oder Hinzufügung 
neuer nicht wesentlicher Bestimmungen, nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen werden. Der Berichterstatter schlägt deshalb vor, dass auch die Festlegung von 
Grenzwerten für Verunreinigungen und Verarbeitungshilfsstoffe (gemäß Artikel 6a), die 
Verabschiedung von Leitlinien zur Klärung des Geltungsbereichs (gemäß Artikel 7) sowie die 
Genehmigung von Katalog und Kodizes gemäß Artikel 27 nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen werden. Alle diese Maßnahmen sind von allgemeiner Tragweite und 
entsprechen den Kriterien des Beschlusses Nr. 1999/468/EG für die Anwendung des 
genannten Verfahrens (RmK). 

Es ist jedoch angebracht, für eine Erweiterung der Negativliste in Artikel 6 das 
Dringlichkeitsverfahren anzuwenden, damit die Kommission Verbote für bestimmte 
Materialien im Tierfutter mit sofortiger Wirkung aussprechen kann.
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